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Herr 
Präsident des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 802/J des 

Abgeordneten Dr. Wittmann, Genossinnen und Genossen, wie folgt: 

 

Fragen 1 bis 3: 

Dem Fragerecht gemäß Art. 52 B-VG und § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 unter-

liegen nur Handlungen und Unterlassungen (vgl. Morscher, Die parlamentarische Interpella-

tion, 1973, 434 f.; Nödl, Parlamentarische Kontrolle, 1995, 104 f.; Atzwanger/Zögernitz, Na-

tionalrat-Geschäftsordnung, 1999, 366). Das Fragerecht dient insbesondere auch nicht dazu, 

Rechtsgutachten von Bundesministerien einzuholen. 

Fragen 4 und 6: 

Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 793/J durch den Bun-

desminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz.  

Frage 5: 

Die Zuständigkeit für die Beschlussfassung von Gesetzen liegt beim Parlament bzw. wären 

die abgefragten Motive den parlamentarischen Materialien zu entnehmen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag.a Beate Hartinger-Klein 
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